
Kleine Anfrage

Haftung und Kostenübernahme bei Impfschäden

Frage von Landtagsabgeordneter Manfred Kaufmann

Antwort von Regierungsrat Manuel Frick

Frage vom 04. April 2023
Im November-Landtag 2021 hatte ich betreffend Haftung und Kostenübernahme bei Impfschäden aufgrund der 

Covid-19-Impfung angefragt. Der Gesundheitsminister antwortete darauf wie folgt: «Sollte aufgrund einer 

Covid-19-Impfung nachweislich ein Impfschaden entstehen, kommen die allgemeinen Haftungsregeln für 

Arzneimittel beziehungsweise Impfstoffe zur Anwendung. Es wird im Einzelfall zu prüfen sein, wer für den 

Schaden verantwortlich ist und/oder für eine Entschädigung aufzukommen hat. Dies kann zum Beispiel eine 

Ärztin oder ein Arzt sein im Rahmen der Arzthaftung, der Impfstoffhersteller im Rahmen der Produkthaftung oder 

eine Versicherung im Bereich der Sozial- oder Privatversicherung. Eine Entschädigung durch den Staat ist 

möglich, soweit der Schaden nicht anderweitig gedeckt ist. Da spricht man eben von subsidiärer Haftung.» Dies 

führt mich zu folgenden Fragen:

* Wie viele Impfschäden wurden mittlerweile in Liechtenstein angezeigt?

* Wer hat die Kosten für die Impfschäden übernommen?

* Ist der Staat ebenfalls für Kosten im Zusammenhang mit Impfschäden aufgekommen und falls ja, in 

welcher Summe?

* Sind aktuell auch Verfahren betreffend Haftung des Staates hängig und wie hoch wäre allenfalls die 

geschätzte zu bezahlende Summe?

Antwort vom 06. April 2023
zu Frage 1:

Die Regierung ist derzeit mit Abklärungen in Bezug auf zwei Fälle befasst, in denen mutmassliche Impfschäden 

geltend gemacht werden. 

zu Frage 2:

Der Regierung sind keine bestätigten Fälle von Impfschäden im Land Liechtenstein bekannt. 
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zu Frage 3:

Das Land Liechtenstein hat bis dato keine Zahlungen im Zusammenhang mit Impfschäden geleistet. Siehe auch 

Antwort 1. 

zu Frage 4:

Wie zu Frage 1 ausgeführt wurde, sind derzeit zwei Verfahren hängig. Zu diesen laufenden Verfahren können 

seitens der Regierung keine Auskünfte erteilt bzw. keine Informationen öffentlich gemacht werden. 
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